
1 Hinweise zum Verzeichnis der Verarbeitungstätig-
keiten

Die HTW Dresden hat als Verantwortlicher ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätig-

keiten zu führen, jährlich zu prüfen und ggf. zu aktualisieren. Dafür ist der verarbei-

tende Beschäftigte zuständig. Die Prüfung ist zu dokumentieren. Das Verzeichnis

ist schriftlich oder elektronisch zu führen. Eine Kopie des Verzeichnisses und ggf.

aktualisierter Versionen ist per E-Mail an

datenschutz.umsetzung@htw-dresden.de

sowie an den Datenschutzbeauftragten zu übermitteln.

Die HTW Dresden ist Verantwortlicher, soweit sie allein oder gemeinsam mit
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen

Daten entscheidet. Eine Verarbeitungstätigkeit bündelt die Verarbeitung zu da-
tenschutzrechtlich zweckbestimmt abgeschottete Aufgaben des Verantwortlichen.

Verarbeitung ist fast jeglicher Umgang mit personenbezogenen Daten wie z. B. das

Erheben, Speichern, Anonymisieren, Übermitteln, Löschen oder die Verknüpfung.

Dabei ist es unerheblich, ob der Vorgang mit oder ohne Hilfe automatisierter Ver-

fahren, mit Rechner oder auf Papier, ausgeführt wird.

Ein Verzeichnis ist nicht erforderlich, wenn die Verarbeitung nur kurzzeitig (nicht

länger als einenMonat) erfolgt und keine Daten betrifft, bei denen Datenschutzver-

letzungen (z. B. das Bekanntwerden der Daten bei Dritten oder der Datenverlust)

für den Betroffenen Schäden oder Nachteile verursachen könnte.

Das Verzeichnis dient dem Nachweis, dass die Rechtsvorschriften zum Daten-

schutz eingehalten werden. Das Verzeichnis soll der Aufsichtsbehörde vorgelegt

werden können, damit sie die betreffenden Verarbeitungsvorgänge kontrollieren

kann.

2 Inhaltliche Erläuterungen
Für jede Verarbeitungstätigkeit ist ein gesondertes Formular zu nutzen. Soweit sich

zum Formular Anlagen erforderlich machen, sind diese beizufügen.

2.1 Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit
Als Bezeichnung ist der allgemein übliche oder ein möglichst sprechender Begriff

zu wählen (z. B. „Lehrevaluation“). Gegebenenfalls sollten Angaben zur eingesetz-

ten Software (z. B. Bezeichnung, Version, Hersteller) gemacht werden.
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2.2 Ansprechperson für die Verarbeitung
Hier sollte eingetragen werden, wer bei einer Kontrolle der Verarbeitungstätigkeit

technisch unterstützen und inhaltlich Auskunft geben kann. Bitte geben Sie neben

dem Namen auch die Verwaltungseinheit an. Verteilt sich die Kompetenz auf meh-

rere Personen, fügen Sie deren Kontaktdaten Sie bitte auf einer Anlage bei.

2.3 Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Es ist der Zweck der Datenverarbeitung zu beschreiben (z. B. Evaluation der Leh-

re) sowie die entsprechende gesetzliche Erlaubnisnorm (z. B. § 15 Abs. 1 Nr. 1 des
Sächsischen Hochschulgesetzes). Rechtsgrundlagen sind eindeutig zu bezeichnen

oder hinreichend zu beschreiben (Einwilligung der betroffenen Person). Erlaubnis-

normen erkennen Sie in der Regel am Zitat des durch sie eingeschränkten Grund-

rechts (z. B. § 15 Abs. 5 des Sächsischen Hochschulgesetzes). Soweit nicht klar er-

sichtlich, insbesondere bei Verarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung, ist die

Aufgabe anzugeben, zu deren Erfüllung personenbezogene Daten verarbeitet wer-
den, und die gesetzliche Quelle, die die Aufgabe zuweist (z. B. Lehrevaluation, § 9

Abs. 2 des Sächsischen Hochschulgesetzes).

2.4 Betroffene Personengruppen und Kategorien zu verarbei-
tender Daten

Es sind die den betroffenen Personenkreis kennzeichnenden Merkmale aufzuneh-

men (z. B. Studierende, Schlüsselinhaber). Weiterhin ist die Datenart anzugeben

(z. B. Meldedaten), ggf. unter Nennung der einzelnen Bestandteile des Datensat-

zes (z. B. Personaldaten – Name, Vorname, akademischer Grad, Personalnummer,

Familienstand etc.).

2.5 Empfänger und Kategorien zu übermittelnder Daten
Es sind die zur Weitergabe an Dritte vorgesehenen Daten wie in Abschnitt 2.4 zu

beschreiben. Zusätzlich ist der jeweilige Empfänger anzugeben. Ist der Empfänger

eine einzelne Stelle oder Person, ist diese identifizierbar anzugeben; sind es meh-

rere (z. B. die Dekane der hiesigen Fakultäten), genügt eine zusammenfassende Be-

zeichnung.

2.6 Beabsichtigte Übermittlung in Drittländer
Anzugeben sind hier der Empfänger, die Rechtsgrundlage und der Umfang der

Übermittlung.
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2.7 Regelfristen für die Löschung der Daten
Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig ist

oder ihre Kenntnis zur Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist – und die Lö-

schung nicht aus gesetzlichen Gründen (z. B. Archivierung, Statistik) zu unterblei-

ben hat. Für die Löschung sind Regelfristen vorzusehen. Soweit sich solche nicht

aus dem Gesetz ergeben, sind sie gegebenenfalls durch die verarbeitende Stelle

unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen festzulegen.

2.8 Technische, und organisatorische Maßnahmen
Der Verantwortliche führt in allen Fällen, in denen die Verarbeitung voraussicht-

lich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Fol-

ge hat, eine Datenschutz-Folgenabschätzung durch. Dazu hat er den Rat des Da-

tenschutzbeauftragten der Hochschule einzuholen. Weiterhin sind die getroffenen

Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes jeweils zu beschreiben. Da-

zu können ggf. vorhandene Datenschutzkonzepte und Dienstvereinbarungen oder

-anweisungen vorgelegt werden. Dabei kann Vertraulichkeit z. B. neben einer Si-
cherung durch Schließsysteme auch durch differenzierte Zugangs- und Zugriffsbe-

rechtigungen, die durch Passwörter oder Chipkarten abgesichert werden, erreicht

werden. Zur Sicherstellung der Integrität können Schreibrechte sowie die Nutzung
von Schnittstellen und mobilen Medien eingeschränkt oder sowie personenbezo-

gene Daten verschlüsselt werden. Authentizität kann durch die Verwendung von

elektronischen Signaturen, Passwörtern oder Chipkarten erreicht werden. Regel-

mäßige Datensicherungen, sowie Ausfallsicherungen und deren Test dienen der

Verfügbarkeit der für die Datenverarbeitung erforderlichen Daten sowie der ent-
sprechenden Hard- und Software.

Der Datenschutzbeauftragte der HTW Dresden (Stand 21. Juni 2023)
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